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 § 43  
Stellung der Schulleiterin und des Schulleiters  
(2) Die Schulleiterin ist Vorgesetzte und der Schulleiter ist Vorgesetzter aller an der Schule 
tätigen Personen, besucht und berät die an der Schule tätigen Lehrkräfte im Unterricht und 
trifft Maßnahmen zur Personalwirtschaft einschließlich der Personalentwicklung. Sie oder er 
sorgt für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Schulordnung. 


